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Bekanntmachung 
 

36. Änderung des Flächennutzungsplans 
Bebauungsplan Nr. 127 „Einzelhandel und Wohnen 
Hunteburg Nord“ 

 
Veröffentlichung       
gem. § 3 Abs. 2 Baugesetzbuch 

 
Der Verwaltungsausschuss der Gemeinde Bohmte hat in seiner Sitzung am 11. September 2024 die Aufstellung 
der 36. Änderung des Flächennutzungsplans und des Bebauungsplans Nr. 127 „Einzelhandel und Wohnen Hun-
teburg Nord“ beschlossen. Diese Aufstellungsbeschlüsse werden gem. § 2 Abs. 1 Satz 2 BauGB in der aktuell 
geltenden Fassung hiermit ortsüblich bekannt gemacht.  
 
Der Verwaltungsausschuss hat am 11. März 2026 die 
Planentwürfe anerkannt und die weiteren Verfahren 
nach dem Baugesetzbuch beschlossen.  
 
Der ca. 4,45 ha große Änderungsbereich liegt im Nor-
den von Hunteburg direkt an der Dammer Straße. Ziel 
ist die Erschließung von Wohnbauland und die Ansied-
lung eines Lebensmittelmarktes. 
 

Gemäß § 3 Abs. 2 BauGB werden die Entwürfe der 36. 
Änderung des Flächennutzungsplans und des Bebau-
ungsplans Nr. 127 „Einzelhandel und Wohnen Hunte-
burg Nord“ jeweils mit Begründung und Umweltbe-
richt sowie den weiteren Fachgutachten in der Zeit  
 
 

vom 31. März 2026 bis einschl. 08. Mai 2026 
 

 

im Internet auf der Homepage der Gemeinde Bohmte www.bohmte.de unter dem Menüpunkt Bauen 
und Wohnen      Bauleitplanung       aktuelle Bauleitplanverfahren sowie auf dem zentralen Internet-
portal des Landes Niedersachsen unter https://www.uvp-verbund.de/ veröffentlicht.   
   
Außerdem besteht die Möglichkeit, die Unterlagen in dem o.g. Zeitraum im Rathaus der Gemeinde Bohmte, 
Bremer Str. 4, 49163 Bohmte, Zi. 2.05 einzusehen: 
 

montags  08:00 Uhr bis 12:00 Uhr  

dienstags  08:00 Uhr bis 12:00 Uhr 

mittwochs  08:00 Uhr bis 12:00 Uhr  

donnerstags  08:00 Uhr bis 12:00 Uhr und 14:00 Uhr bis 18:00 Uhr 

freitags  08:00 Uhr bis 12:00 Uhr 
 

Während der Veröffentlichungsfrist sollen Stellungnahmen bei der Gemeinde Bohmte elektronisch per Mail an 
bauleitplanung@bohmte.de eingereicht werden. Außerdem können Stellungnahmen auch schriftlich bzw. 
mündlich zur Niederschrift im Rathaus, Bremer Str. 4, 49163 Bohmte, Zi. 2.05 (Frau Breford) abgegeben werden. 
Da das Ergebnis der Behandlung der Stellungnahmen mitgeteilt wird, ist die Angabe der Anschrift des Verfassers 
zweckmäßig. Zur Öffentlichkeit zählen gemäß § 3 Abs. 1 Satz 2 BauGB auch Kinder und Jugendliche. Es wird 
darauf hingewiesen, dass nicht während der Veröffentlichungsfrist abgegebene Stellungnahmen bei der Be-
schlussfassung über den Plan unberücksichtigt bleiben können. 

Quelle: openStreetMap – Mitwirkende; Karte ohne Maßstab 

http://www.bohmte.de/
https://www.bohmte.de/Umwelt-Bauen-und-Wohnen/Bauleitplanung/Aktuelle-Bauleitplanverfahren.htm?#substart
https://www.bohmte.de/Umwelt-Bauen-und-Wohnen/Bauleitplanung/Aktuelle-Bauleitplanverfahren.htm?#substart
https://www.uvp-verbund.de/
mailto:bauleitplanung@bohmte.de
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Ferner wird darauf hingewiesen, dass eine Vereinigung im Sinne des § 4 Abs. 3 Satz 1 Nr. 2 des Umwelt-Recht-
behelfsgesetzes (UmwRG) in einem Rechtsbehelfsverfahren nach § 7 Abs. 2 UmwRG gem. § 7 Abs. 3 Satz 1 Um-
wRG mit allen Einwendungen ausgeschlossen ist, die sie im Rahmen der Veröffentlichungsfrist nicht oder nicht 
rechtzeitig geltend gemacht hat, aber hätte geltend machen können. 

Im Zusammenhang mit dem Datenschutz weisen wir ausdrücklich darauf hin, dass ein Bauleitplanverfahren ein 
öffentliches Verfahren ist und daher in der Regel alle dazu eingehenden Stellungnahmen in öffentlichen Sitzun-
gen beraten und entschieden werden, sofern sich nicht aus der Art der Einwände oder der betroffenen Personen 
ausdrückliche oder offensichtliche Einschränkungen ergeben. Soll eine Stellungnahme nur anonym behandelt 
werden, ist dies auf derselben eindeutig zu vermerken.  

Der Bebauungsplan Nr. 127 „Einzelhandel und Wohnen Hunteburg Nord“ und die 36. Änderung des Flächennut-
zungsplans werden im Parallelverfahren aufgestellt. Die Begründungen enthalten jeweils einen Umweltbericht. 
Auf die in den ausgelegten Unterlagen enthaltenen umweltbezogenen Informationen wird verwiesen; soweit 
Unterlagen ausschließlich einem der beiden Verfahren zuzuordnen sind, ist dies durch den Zusatz „nur Bebau-
ungsplan“ bzw. „nur Flächennutzungsplanänderung“ gekennzeichnet: 
 
1. Umweltberichte:  
IPW Ingenieurplanung Wallenhorst vom 17.02.2026 
 
2. Artenschutzbelange:  
Artenschutzbeitrag (ASB), IPW Ingenieurplanung Wallenhorst vom 17.02.2026 
 
3. Oberflächenentwässerung: 
Wasserwirtschaftliche Vorplanung, IPW Ingenieurplanung Wallenhorst vom 09.03.2026 
 
4. Schallimmissionen: 
Schalltechnische Beurteilung, IPW Ingenieurplanung Wallenhorst vom 13.02.2026 
 
5. Geruchsimmissionen: 
Immissionsschutzgutachten, Landwirtschaftskammer Niedersachsen vom 02.02.2026 
 
6. Abwägung der Stellungnahmen zur Frühzeitigen Beteiligung der Öffentlichkeit und Behörden sowie sons-
tige Träger öffentlicher Belange nach § 3(1) und §4(1) BauGB zur 36. Änderung des Flächennutzungsplans und 
Bebauungsplan Nr. 127 „Einzelhandel und Wohnen Hunteburg Nord“ – Stand 20.02.2026: 
a) Landesamt für Bergbau, Energie und Geologie vom 23.10.2026 
- Baugrund, Boden, Kompensation 
b1) nur Flächennutzungsplan Landkreis Osnabrück vom 23.10.2026: 
- Boden: Bodentyp, Baugrund 
- Fläche: Flächeninanspruchnahme / Flächenverbrauch 
- Kultur- und sonstige Sachgüter: Bau- und Bodendenkmale, Paläontologische Bodenfunde 
- Immissionsschutz 
 Landw. Geruchsimmissionen 
 Gewerbelärm 
- Wasserwirtschaft: Oberflächenentwässerung 
b2) nur Bebauungsplan Landkreis Osnabrück vom 23.10.2026: 
- Boden: Bodentyp, Baugrund 
- Fläche: Flächeninanspruchnahme / Flächenverbrauch 
- Kultur- und sonstige Sachgüter: Bau- und Bodendenkmale, Paläontologische Bodenfunde 
- Immissionsschutz 
 Landw. Geruchsimmissionen 
 Gewerbelärm 
- Wasserwirtschaft: Oberflächenentwässerung 
- Natur- und Artenschutz:  Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen: Vermeidungsmaßnahmen 
- Luft und Klima: Dachbegrünung, Photovoltaik, Fassadenbegrünung, Bepflanzungen 
c) Landwirtschaftskammer Niedersachsen vom 17.10.2025: 
- Boden 
- Fläche: Flächeninanspruchnahme / Flächenverbrauch 
- Immissionsschutz 
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 Landw. Geruchsimmissionen 
-  Kompensation 
d) Niedersächsische Landesforsten Forstamt Ankum vom 23.09.2026: 
- Wald 
e) Niedersächsischer Landesbetrieb für Wasserwirtschaft, Küsten- und Naturschutz vom 29.09.2025: 
- Wasserwirtschaft: Gewässerschutz 
f) Wasserverband Wittlage vom 21.10.2025: 
- Wasserwirtschaft: Oberflächenentwässerung 
 
Folgende Arten umweltbezogener Informationen sind verfügbar: 
 
Umweltbezogene Informationen zum Schutzgut Mensch, menschliche Gesundheit und Emissionen finden sich 
in den Unterlagen (1), (4), (5) und in den Stellungnahmen (6b1+2) und (6c). Darin werden folgende umweltbe-
zogene Aspekte angesprochen: 
- Bau- und anlagebedingte sowie betriebsbedingte Auswirkungen: (1) 
- Gewerbliche Schallimmissionen (1), (4), (6b1+2) 
- Schallimmissionen aus Verkehr (1), (4) 
- Mehrverkehr (1) und (4) 
- Landwirtschaftliche Geruchsimmissionen (1), (4), (6b1+2) und (6c) 
 
Umweltbezogene Informationen zum Schutzgut Tiere und Pflanzen, biologische Vielfalt, Artenschutz finden 
sich in den Unterlagen (1), (2) sowie in der Stellungnahme (6a), (6b1+2), (6c) und (6d). Darin werden folgende 
umweltbezogene Aspekte angesprochen: 
- Vorhandenen Biotoptypen: (1) 
- Artenschutzrechtliche Wirkungsprognose (2) 
- Faunapotentialabschätzung, Fledermauspotentialabschätzung (2) 
- Biologischen Vielfalt: (1) 
- Artenschutz: (1), (2) und (6c) 
- Bau-, anlage- und betriebsbedingte Wirkfaktoren: (1) 
- Aussagen zu naturschutzfachlichen Schutzgebieten und –objekten: (1) 
- Vermeidungs- und Verminderungsmaßnahmen, Maßn. zum Artenschutz (1) und (2) nur Bebauungsplan: (6b2) 
- Eingriffsregelung und Kompensation (1), (6a) und (6c)  
- Wald (6d) 
 
Umweltbezogene Informationen zum Schutzgut Fläche finden sich in der Unterlage (1) und den Stellungnah-
men (6b1+2) und (6c). Darin werden folgende umweltbezogene Aspekte angesprochen: 
- Bau-, anlage- und betriebsbedingten Wirkfaktoren (1) 
- Flächeninanspruchnahme (1), (6b1+2) und (6c) 
 
Umweltbezogene Informationen zum Schutzgut Boden finden sich in der Unterlage (1), sowie den Stellung-
nahmen 6a), (6b1+2) und 6(c). Darin werden folgende umweltbezogene Aspekte angesprochen: 
- Vorhandene Bodentypen (1) 
- Kulturgeschichtliche Bedeutung (1), (6a) und (6b1+2) 
- Bau-, anlage- und betriebsbedingten Wirkfaktoren (1) 
- Baugrundverhältnisse (6a) und (6b1+2) 
 
Umweltbezogene Informationen zum Schutzgut Wasser finden sich in den Unterlagen (1), (3) sowie in den 
Stellungnahmen (6b1+2), (6e) und (6f). Darin werden folgende umweltbezogene Aspekte angesprochen: 
- Bau-, anlage- und betriebsbedingten Wirkfaktoren (1) 
- Oberflächenwasser, Grundwasser, Überschwemmungsgebiete, Wasserschutzgebiete, Gewässerschutz (1), 

(6b1+2), (6e) und (6f) 
- Bewirtschaftung des Oberflächenwassers (3), (6b1+2) und (6f) 
 
Umweltbezogene Informationen zum Schutzgut Luft und Klima finden sich in der Unterlage (1) nur Bebau-
ungsplan und der Stellungnahme (6b2)  
Darin werden folgende umweltbezogene Aspekte angesprochen: 
- Bedeutung für Kalt- und Frischluftproduktion und –transport (1) 
- Bau-, anlage- und betriebsbedingten Wirkfaktoren (1) 
- Dach- und Fassadenbegrünung, Bepflanzungen sowie Photovoltaik (6b2) 
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Umweltbezogene Informationen zum Schutzgut Landschaft finden sich in der Unterlage (1). Darin werden fol-
gende umweltbezogene Aspekte angesprochen: 
- Potentielle baubedingte, anlagebedingte und betriebsbedingte Wirkfaktoren (1) 
- Landschaftsbild (1) 
 
Umweltbezogene Informationen zum Schutzgut Kultur- und sonstige Sachgüter finden sich in der Unterlage 
(1) und den Stellungnahmen (6a) und (6b1+2).  
- Boden (1), (6a) und (6b1+2) 
- Kultur- und sonstige Sachgüter (1) 
- Bau- und Bodendenkmale, Paläontologische Bodenfunde (6b1+2) 
- Bodenschätze (6b1+2) 
 
Umweltbezogene Informationen zum Schutzgut Schutzgebiete und -objekte und zum Europäischen Netz / 
Natura 2000 finden sich in den Unterlagen (1) und (2) 
- FFH- oder EU Vogelschutzgebiete, Europäischen Netz / Natura 2000 (1) und (2) 
 
Umweltbezogene Informationen zu Wechselwirkungen zwischen den Schutzgütern finden sich in der Unter-
lage (1). Darin werden folgende umweltbezogene Aspekte angesprochen: 
- komplexe schutzgutübergreifender Wechselwirkungen (1) 
 
Umweltbezogene Informationen zu Anfälligkeit für schwere Unfälle / Katastrophen finden sich in der Unter-
lage (1). Darin werden folgende umweltbezogene Aspekte angesprochen:  
- Risikoabschätzung Unfälle und Katastrophen (1) 
- Darstellung der Auswirkungen von Risiken für die menschliche Gesundheit, auf Kulturgüter oder die Um-

welt durch Unfälle oder Katastrophen (1) 
- Beschreibung von Bereitschafts- und Bekämpfungsmaßnahmen der Auswirkungen von Krisen (1) 
 
Weitere Umweltauswirkungen finden sich in der Unterlage (1). Darin werden die folgenden umweltbezogenen 
Aspekte angesprochen: 
- Art und Menge an Emissionen (1) 
- Menge und Verwertung erzeugter Abfälle (1) 
- Kumulative Wirkungen von Planungen in einem engen räumlichen Zusammenhang (1) 
- Auswirkungen auf das Klima / Anpassung gegenüber den Folgen des Klimawandels (1) 
- Beschreibung der eingesetzten Techniken und Stoffe (1) 
- Risikoabschätzung Unfälle und Katastrophen (1) 
- Nutzung erneuerbarer Energien sowie die sparsame und effiziente Nutzung von Energie (1) 
- Darstellungen von Landschaftsplänen sowie von sonstigen Plänen, insbesondere des Wasser-, Abfall- und 

Immissionsschutzrechts (1) 
- Erhaltung der bestmöglichen Luftqualität in Gebieten, in denen die durch Rechtsverordnung zur Erfüllung von 

Rechtsakten der Europäischen Union festgelegten Immissionsgrenzwerte nicht überschritten werden (1) 

 
 
Bohmte, den 20.03.2026 
 
 

Der Bürgermeister 
Markus Kleinkauertz 

 


